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stimmen? – Nein. Sich enthalten? – Auch nicht. 
Dann haben wir so. 

Ich rufe auf: 

9 Lehrkräfte für die Potentiale von  
Open Educational Resources und den 
verantwortungsvollen Einsatz von freien 
Lernmaterialien sensibilisieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10298 

Alle Fraktionen haben sich inzwischen darauf ver-
ständigt, heute keine Aussprache durchzuführen. 

Wir kommen damit unmittelbar zur Abstimmung. Es 
wird empfohlen, den Antrag Drucksache 16/10298 
an den Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung – federführend – und zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung zu überweisen. Aussprache und Ab-
stimmung sollen dann nach Vorlage der Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses im 
Plenum erfolgen. Ist jemand gegen die Überwei-
sung? – Möchte sich jemand enthalten? – Beides ist 
nicht der Fall. Damit haben wir so überwiesen. 

Ich rufe auf:  

10 Ausbildung von Gebärdensprachdolmet-
scher(n)/-innen und Gebärdensprachdo-
zent(inn)en in Nordrhein-Westfalen sicherstel-
len 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10304 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10367 

Bevor ich die Debatte eröffne, möchte ich die Kolle-
ginnen und Kollegen gerne darauf aufmerksam ma-
chen, dass die Aussprache zu diesem Tagesord-
nungspunkt von zwei Gebärdendolmetscherinnen 
übersetzt wird. Hierzu heiße ich Frau Alexandra Lo-
renz und Frau Ingrid Risop herzlich willkommen.  

Frau Lorenz wird sich gleich direkt neben dem Re-
depult – sie steht schon fast an der richtigen Stelle – 
aufstellen, und Frau Risop wird oben auf der Zu-
schauertribüne stehen. Auf diese Weise werden wir 
sicherstellen, dass die Debatte sowohl im Video-
stream über die Internetseite des Landtags als auch 
auf der Zuschauertribüne von den Zuschauerinnen 
und Zuschauern verfolgt werden kann, die auf eine 
Gebärdendolmetscherin angewiesen sind und die 

ich heute ganz herzlich als Zuschauer auf der Tri-
büne begrüße. 

(Beifall von allen Fraktionen – Marc Olejak 
[PIRATEN] äußert sich in Gebärdensprache.) 

Mit diesen Vorbemerkungen eröffne ich die Aus-
sprache. Für die antragstellende Fraktion hat Herr 
Kollege Preuß das Wort. 

Peter Preuß (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte 
Damen und Herren auf der Tribüne! Die Inklusion ist 
eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen The-
men in Nordrhein-Westfalen. Inklusion muss im 
Bewusstsein der Menschen stattfinden. Sie muss 
zur Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft 
werden. Politik muss mit gutem Beispiel vorange-
hen. Sie muss dort, wo es notwendig ist, die Rah-
menbedingungen für ganz unterschiedlich betroffe-
ne Personengruppen schaffen. 

So müssen sich beispielsweise Gehörlose verstän-
digen können. Dazu bedarf es Gebärdensprach-
dolmetschern. Wir haben sicher alle schon erlebt, 
dass auf diversen Veranstaltungen, insbesondere 
auf Veranstaltungen der Sozialverbände, selbstver-
ständlich ein Gebärdensprachdolmetscher anwe-
send war, um es gehörlosen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern zu ermöglichen, der Veranstaltung und 
vor allem dem, was dort gesprochen wurde, zu fol-
gen. 

Leider haben wir in der vorletzten Woche hier im 
Landtag ein schlechtes Beispiel erleben müssen. 
Zur Anhörung zum Inklusionsstärkungsgesetz fehlte 
ein Gebärdensprachdolmetscher, der das gespro-
chene Wort für die anwesenden Gehörlosen hätte 
übersetzen können. Die Anhörung wurde zu Recht 
abgebrochen. Da wird aus Inklusion gerade bei dem 
Thema „Inklusionsstärkung“ das Gegenteil. Bittere 
Realität wurde sichtbar, und das darf nicht wieder 
passieren, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Marc 
Olejak [PIRATEN] drückt sich in Gebärden-
sprache aus.) 

Es ist nicht hinnehmbar und realitätsfern, wenn ge-
hörlose Menschen langfristig planen müssen, um 
die Unterstützung eines Gebärdensprachdolmet-
schers in Anspruch nehmen zu können. Deswegen 
müssen wir das Problem im Sinne dieser Menschen 
jetzt anpacken und lösen. Genau darauf zielt unter 
Antrag. Wir brauchen mehr Gebärdensprachdol-
metscher. 

(Beifall von der CDU) 

Es gibt ein erschreckendes Missverhältnis zwischen 
der Zahl der Gehörlosen und der Zahl der Gebär-
densprachdolmetscher. Es gibt hier im Land keine 
anerkannte Berufsausbildung zum Gebärden-
sprachdolmetscher. Auch die nötigen Gebärden-
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sprachdolmetscher und Gebärdensprachdozenten 
werden bei uns nicht ausgebildet. Auch das muss 
sich selbstverständlich in unserem Land ändern. 

(Beifall von der CDU) 

Im Rahmen eines Konzepts, das wir fordern, müs-
sen Ausbildungsgänge auf unterschiedlichen Ni-
veaus unter Einbeziehung der Verbände entwickelt 
werden. Zudem muss auch die Anerkennung und 
die Einstufung von Gebärdensprachdolmetschern 
geregelt werden, die bereits tätig sind. 

Meine Damen und Herren, deshalb bitte ich sehr 
um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. 

Ich möchte noch ganz kurz etwas zu dem Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sagen. Im ersten Augen-
blick habe ich mich gefragt: Worin besteht eigentlich 
der Unterschied zu unserem Antrag? Ich hatte die 
Befürchtung, dass es allein um eine parteipolitische 
Position geht. Aber wenn man genau hinsieht, gibt 
es tatsächlich Unterschiede, denen wir nicht zu-
stimmen können. 

Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die 
Gebärdensprache eine eigenständige Sprache ist 
und keine Kommunikationshilfe. Gerade darauf ha-
ben die Verbände im Rahmen der schriftlichen An-
hörung zum Inklusionsstärkungsgesetz hingewie-
sen. 

Zum Zweiten nehmen Sie eine Erweiterung auf 
Schwerhörige und Taubblinde vor. Das ist im Zu-
sammenhang mit unserem Antrag nicht sachge-
recht, weil es auch um spezielle Bedarfe einer be-
stimmten Gruppe geht, die eigene Forderungen hat. 
So gibt es zum Beispiel ganz unterschiedliche Un-
terstützungsbedarfe. Taubblinde haben andere Un-
terstützungsbedarfe als andere gehörlose Men-
schen. In dem Bereich gibt es zum Beispiel seit 
2008 ein Projekt, das inzwischen 80 ausgebildete 
Assistenten erbracht hat.  

Ich bitte Sie, das nicht alles miteinander zu vermi-
schen, sondern auf die unterschiedlichen Unterstüt-
zungsbedarfe einzugehen. – Meine Damen und 
Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Preuß. – Für die SPD-Fraktion hat Herr Kol-
lege Neumann das Wort. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Der Weg hin zur inklusi-
ven Gesellschaft ist ein gesamtgesellschaftlicher 
Transformationsprozess im Namen der Menschen-
rechte. Er ist auf Dauer angelegt und unumkehrbar. 
Inklusion – das heißt in diesem Falle die gleichbe-

rechtigte und wirksame konkrete Teilhabe sinnes-
beeinträchtigter Menschen – bedarf der Nachhaltig-
keit in allen Lebensbereichen, vor allem im Lebens-
alltag. Aktionismus hilft da nicht weiter. 

Wir in Nordrhein-Westfalen haben mit der Entwick-
lung des Aktionsplans „Eine Gesellschaft für alle – 
NRW inklusiv“ die Vorreiterrolle eingenommen. Wir 
haben kürzlich mit der Einbringung des Inklusions-
stärkungsgesetzes wiederum bundesweit Akzente 
gesetzt und den nächsten Schritt hin zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention konse-
quent vollzogen. Dies gilt selbstverständlich auch 
für die Fragen der Menschen, die auf Gebärden-
sprache und Kommunikation angewiesen sind.  

Diese sind gesetzgeberisch erstmalig in Gestalt des 
Inklusionsstärkungsgesetzes aufgenommen, so et-
wa durch die Schaffung einer Regelung zur Unter-
stützung gehörloser Eltern bei Wahrnehmung ihrer 
Elternrechte. Dies ist zudem haushalterisch mit ei-
nem Förderbeitrag von 400.000 € unterlegt. – Herr 
Preuß, die CDU hat bis jetzt in den Haushaltsbera-
tungen dagegen gestimmt. 

Der Einsatz von Gebärdensprache und Kommuni-
kationshilfen dient zur Überwindung von Barrieren, 
betrifft sämtliche Bereiche des unmittelbaren Le-
bens und gilt in allen Lebenslagen. Unter Einbezie-
hung der Selbstorganisation der Menschen mit Be-
hinderung befindet sich daher die Einrichtung eines 
Kompetenzzentrums für sinneseingeschränkte Men-
schen in Nordrhein-Westfalen in Vorbereitung und 
wird im nächsten Jahr an den Start gehen. Wir wol-
len Verlässlichkeit, Kontinuität und personen-
zentrierte Strukturen. Weil dem so ist und weil der 
Prozess der Inklusion fundiert angegangen werden 
muss, brauchen wir verlässliche Grundlagen. 

Die Studie von Frau Prof. Dr. Mathilde Niehaus und 
Herrn Prof. Dr. Thomas Kaul im Auftrag des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu „Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit Hörschädigung in unterschiedlichen 
Lebenslagen in Nordrhein-Westfalen“ ist hier eine 
der wesentlichsten Grundlagen gewesen. Die Stu-
die bescheinigt uns deutlich, dass die Ausgangsbe-
dingungen in Nordrhein-Westfalen für diesen Pro-
zess vorhanden sind. Deshalb gilt es, in enger Zu-
sammenarbeit mit den Organisationen der Men-
schen mit Behinderung und mit allen anderen, die in 
diesem Bereich aktiv sind, bedarfsgerechte, der 
Qualität und Quantität entsprechende Strukturen zu 
schaffen. – Herr Preuß, ich bin anderer Auffassung 
als Sie: Auch die taubblinden Assistentinnen und 
Assistenten gehören dazu. 

(Beifall von Inge Howe [SPD] und Martin-
Sebastian Abel [GRÜNE]) 

Ebenso wird die Landesregierung auf das Instru-
ment der Bündelung hinweisen und die Ansprüche 
von Kommunikation sowie die Ansprüche von Ver-
mittlung auf Kommunikation prüfen und gegebenen-
falls sicherstellen. 
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Ganz wichtig ist, dass in unserem Antrag, Herr 
Preuß, ausdrücklich der Prüfauftrag enthalten ist, 
die Einrichtung eines Studiengangs Gebärden-
sprachdolmetscher an einer der Hochschulen Nord-
rhein-Westfalens zu schaffen, den wir aktuell nicht 
anbieten. 

(Peter Preuß [CDU]: Dann machen Sie es 
doch! Statt zu prüfen, machen Sie es doch!) 

Die taubblinden Menschen, deren Teilhabebedin-
gungen gegenwärtig die schwierigsten sind, müs-
sen auf diesem Weg besonders in unserem Blick-
punkt stehen. Teilhabe heißt in dem Fall das Betre-
ten von völlig neuem, unbekanntem Terrain mit 
spezifischen Hilfsmitteln, die wir heute nicht haben. 

Ich bedauere, Herr Preuß, dass der bisherige Weg, 
den insbesondere der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales in der Thematik der Politik für 
Menschen mit Behinderung gemeinsam gegangen 
ist, an dieser Stelle von Ihnen unterbrochen wird. Es 
ist schade, dass dieser Antrag hier heute in eine di-
rekte Abstimmung kommt. Ich glaube, es wäre im 
Interesse aller Beteiligten, insbesondere im Interes-
se eines vernünftigen Lösungsansatzes für eine 
hoch komplizierte Materie, gut gewesen, wenn wir 
dies noch einmal gemeinsam im Ausschuss beraten 
hätten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD – Peter Preuß [CDU]: 
Farbe bekennen!) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Neumann. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Grochowiak-
Schmieding. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wer 
sehen möchte, wie ein Schnellschuss aussieht, der 
muss sich diesen Antrag der CDU anschauen. Da-
bei – das unterstelle ich Ihnen gern, liebe Kollegen 
von der CDU – meinen Sie es wahrscheinlich wirk-
lich gut. Aber in Ihrem Bemühen, sich selbst mög-
lichst gut darzustellen und Rot-Grün möglichst 
schlecht aussehen zu lassen, unterschlagen Sie ei-
nige Fakten. 

Auch in dieser Diskussion ziehen Sie einmal mehr 
Ihren Antrag aus dem Jahr 2012 heran und unter-
schlagen dabei, dass dieser Antrag mehrheitlich 
abgelehnt wurde, unter anderem deshalb, weil er 
längst überholt war. In Nordrhein-Westfalen gab es 
damals schon die Möglichkeit für hörgeschädigte 
Eltern, die Finanzierung von Kommunikationshilfen 
und Gebärdensprachdolmetschung in Kita und 
Schule über das Verwaltungsverfahren hinaus zu 
beantragen. Die Ministerien für Schule und Weiter-
bildung sowie für Familie, Kinder und Jugend sind 
hierfür zuständig. 

Der Tatsache, dass die Umsetzung im Alltag mitun-
ter an mangelnder Information und Beratung der 
Betroffenen scheitert, tragen wir mit der Einrichtung 
eines Kompetenzzentrums für Sinnesgeschädigte 
Rechnung. Das ist im Übrigen ein Ergebnis unserer 
rot-grünen Initiative. 

Zur Verstätigung der Unterstützung durch geeignete 
Kommunikationshilfen über das Verwaltungsverfah-
ren hinaus bedarf es allerdings einer gesetzlichen 
Grundlage, und diese werden wir mit dem Inklusi-
onsstärkungsgesetz auch schaffen. Die Basis hier-
für ist ganz gewiss nicht Ihr Antrag, sondern sind 
vielmehr das Ergebnis aus vielen Gesprächen mit 
Betroffenen und natürlich die Erkenntnisse aus der 
Studie für lebenslang hörgeschädigte und taubblin-
de Menschen in NRW von Herrn Prof. Dr. Kaul und 
Frau Prof. Dr. Niehaus, die im Auftrag der Landes-
regierung erstellt wurde. 

Wer die Studie kennt, weiß, dass Kommunikations-
hilfen nicht nur von gehörlosen Menschen ge-
braucht werden, sondern darüber hinaus auch von 
Schwerhörigen und Taubblinden. Jede Gruppe 
braucht ihre spezielle, mitunter auch sehr individuel-
le Unterstützung. Daher beschränken wir uns in un-
serem Antrag nicht auf die Ausbildung von Gebär-
densprachdolmetscherinnen und deren Dozentin-
nen. Denn Kommunikationsunterstützung wird auch 
von Schriftdolmetscherinnen und Taubblinden-
Assistentinnen erbracht, und auch die müssen aus-
gebildet werden. 

Darüber hinaus meinen wir, dass die verfügbaren 
Dienstleistungsangebote gebündelt werden sollten, 
da wir damit auch als eine Art zentrale Plattform die 
Nachfrage und Vermittlung erleichtern können. 

Meine Damen und Herren, wir von den regierungs-
tragenden Fraktionen werden den Antrag der CDU 
ablehnen. Denn er behandelt lediglich einen Teil der 
Problemstellung und grenzt Schwerhörige und 
Taubblinde aus. Wir von SPD und Grünen haben 
alle, die auf kommunikationsunterstützende Hilfen 
und Maßnahmen angewiesen sind, im Blick. Daher 
legen wir mit unserem Entschließungsantrag eine 
umfassendere Lösung vor und werben natürlich 
auch um Ihre Zustimmung. 

Aber auf ein Wort, meine liebe Kolleginnen und Kol-
legen: Die Gebärdensprachdolmetschung dieses 
Tagesordnungspunktes ist richtig. Sie ist eine nette 
Geste. Von Gewährleistung umfassender Teilhabe 
können wir reden, wenn die gesamte Plenarsitzung 
übersetzt wird. 

(Beifall von den GRÜNEN und den PIRATEN) 

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir diesen Weg finden 
werden. – Schönen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und den 
PIRATEN) 
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Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin. – Für die FDP-Fraktion hat jetzt Herr Kol-
lege Alda das Wort. 

Ulrich Alda (FDP): Frau Präsidentin! Meine lieben 
Kollegen und Kolleginnen! Dem letzten Wort kann 
ich natürlich nur zustimmen. Ich hoffe, dass wir da-
hin kommen. Aber ansonsten sollten wir wieder ein 
bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück-
kommen, und das kann am besten die Opposition 
und dabei am besten die FDP. 

(Lachen von der SPD, den GRÜNEN und 
den PIRATEN) 

Wir Freien Demokraten stehen dafür, dass Men-
schen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben 
führen können und dass gesellschaftliche Teilhabe 
in allen Lebensbereichen möglich wird. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den. 

Inklusion ist somit für uns ein Menschen- und Bür-
gerrecht. Gehörlose Menschen und solche mit 
hochgradiger Schwerhörigkeit benötigen zur Teilha-
be Hilfen zur – so nenne ich es einmal – barriere-
freien Kommunikation. Insbesondere der Einsatz 
der Gebärdensprache durch entsprechende Dol-
metscher ist für sie eine unverzichtbare Unterstüt-
zung. 

Der Antrag der CDU greift hier also einen wichtigen 
Punkt auf. Wir brauchen ausreichend Gebärden-
sprachdolmetscher, um Inklusion auf diesem Gebiet 
zu verwirklichen. Rund 120 Dolmetscher in NRW 
können schon derzeit den Bedarf für geschätzt 
12.000 – das ist die hundertfache Menge – gehörlo-
se Menschen kaum decken. Die Anhörung zum In-
klusionsstärkungsgesetz war nur ein Beispiel; sie 
wurde vorhin von mehreren erwähnt. Letztlich war 
es richtig, die Anhörung zu vertagen, weil kein Ge-
bärdendolmetscher verfügbar war. 

Wir dürfen die Betroffenen nicht durch fehlende 
Möglichkeiten der Kommunikation ausschließen. 
Auch in anderen Bereichen, wie bei der Assistenz 
im Arbeitsleben, berichten Betroffene über Proble-
me der begrenzten Verfügbarkeit von Dolmetschern 
und der aufwendigen Organisation von Terminen. 

Meine Damen und Herren, da stellt sich doch die 
Frage, was eine gesicherte Kostenübernahme 
nützt, wenn für wichtige berufliche Termine gar kein 
Dolmetscher zur Verfügung steht. Die Zahlen der 
Landschaftsverbände, die Einsätze und Kosten-
übernahmen für Dolmetscher koordinieren, zeigen 
eine deutliche Zunahme von Einsatzzeiten auf über 
20.000 Stunden im Jahr. Meine Damen und Herren, 
die Nachfrage nach Dolmetscherleistungen wird 
weiter zunehmen; das ist Fakt. 

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz werden wir das 
umsetzen, was wir im Sozialausschuss schon seit 
Jahren gefordert haben. Wir werden den Rechtsan-

spruch auf Kostenübernahme für Kommunikations-
hilfen für gehörlose Eltern auf Elterngespräche in 
Schule und Kita ausweiten. Das bedeutet eine we-
sentliche praktische Verbesserung für die betroffe-
nen Menschen, aber auch einen Bedarf zur Ausbil-
dung zusätzlicher Gebärdensprachdolmetscher. 
Auch bei der Frühförderung und der schulischen In-
klusion gehörloser und hörgeschädigter Kinder wer-
den Kompetenz in Gebärdensprache und der Ein-
satz von Dolmetschern zunehmend gefordert sein. 

Der Antrag der CDU fordert ein Konzept zur Einrich-
tung von Ausbildungsgängen für Gebärdensprach-
dolmetscher und Gebärdensprachdozenten in 
NRW. Da bestehen in der Tat erhebliche Defizite 
bei den Ausbildungsgängen in unserem Land; das 
zumindest hat Kollege Neumann auch zugegeben. 
Das Sprachkursangebot der Uni Köln ist nur be-
grenzt zugänglich, und dort besteht zudem das 
Problem, dass nicht ausreichend Dozenten zur Ver-
fügung stehen. 

All dies zeigt: Die Ausbildung von Dolmetschern und 
Dozenten für Gebärdensprache erfordert intensive-
re Anstrengungen. Dabei halte ich den Weg über 
ein Konzept unter Einbeziehung aller Beteiligten 
und verbunden mit einer Kostenabschätzung für 
durchaus sinnvoll. 

Der vorliegende Antrag greift auch einige Aspekte 
auf, die bereits 2013 aufgrund einer Studie der Uni 
Köln dem Ausschuss vorlagen. Diese Studie wurde 
vom Ministerium in Auftrag gegeben. Anlass zum 
Handeln war sie für das Ministerium anscheinend 
nicht. 

Meine Damen und Herren, abschließend noch ein 
paar Worte zum Prozedere. Wir haben mit der CDU 
diskutiert, ob dieser Antrag nicht doch in den Aus-
schuss soll. Aber es ist richtig, hier und jetzt die 
Entscheidung zu suchen. Wir wollen hier vor Publi-
kum sehen, wer gegen die Rechte der Gehörlosen 
ist. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Inge 
Howe [SPD]: Das ist ja eine Unverschämt-
heit!) 

Wir stimmen dem Antrag der CDU zu und lehnen 
den Entschließungsantrag von Rot-Grün ab. Die 
Begründung dafür hat zum größten Teil schon Herr 
Kollege Preuß geliefert. Ich will nur noch folgende 
Punkte abschließend anfügen: Sie wollen sich für 
Sachen feiern lassen, zu denen Sie von der Opposi-
tion, sprich FDP und CDU, getrieben worden sind. 

(Beifall von der FDP) 

Schauen Sie sich Ihren Antrag einmal an. Sie be-
ziehen sich nur auf Allgemeinplätze. Ich zitiere ein-
mal: „prüfen“, „achten“, „beziehen“ usw. Meine Da-
men und Herren, das ist keine solide Grundlage, um 
ein Thema wieder in den Ausschuss zu bringen, 
das wir schon dreimal durchgekaut haben. Ein vier-
tes Mal macht keinen Sinn. 
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(Beifall von der CDU) 

Wir sollten hier abstimmen. Dann kann sich das 
Publikum ein eigenes Bild davon machen. – Ich 
danke Ihnen fürs Zuhören. Schönen Abend! 

(Beifall von der FDP) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Alda. – Für die Piraten spricht jetzt Herr Kol-
lege Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren hier 
im Saal, auf der Zuschauertribüne und natürlich im 
Livestream! Wir haben bereits viele Fakten gehört. 
Es gibt kaum eine, eigentlich gar keine Berufsaus-
bildung für Gebärdensprachedolmetscher im Land 
NRW, und das bei aktuell geschätzten 120 Gebär-
densprachdolmetschern und mindestens 12.000 
Menschen, die eine Hilfe für die Teilhabe an der 
Gesellschaft von diesen Gebärdensprachdolmet-
schern brauchen.  

Das führt dazu, dass im normalen Leben ganz nor-
male Termine ewig geplant werden müssen, dass 
selbst bei einfachen Behördengängen entweder auf 
diese Hilfe zurückgegriffen werden muss, die sehr 
schwierig zu organisieren ist, oder – das passiert ja 
in den meisten Fällen – auf die Mithilfe von Ver-
wandten zurückgegriffen werden muss. Das belas-
tet das Verhältnis zwischen den Verwandten und 
denjenigen, die darauf angewiesen sind. Das ist 
nicht sinnvoll. Ich glaube, darin sind wir uns hier ei-
nig. 

Wir sind uns sicherlich auch darin einig, dass mehr 
Gebärdensprachdolmetscher und natürlich auch 
entsprechende Dozenten ausgebildet werden müs-
sen. Der Weg dahin scheint etwas unterschiedlich 
bewertet zu werden. Ich nehme es an dieser Stelle 
vorweg: Ich rate meiner Fraktion, beiden Anträgen, 
dem Antrag der CDU und dem Entschließungsan-
trag von Rot-Grün, zuzustimmen. Letztendlich sind 
uns und auch den Menschen, die darauf angewie-
sen sind, der Briefkopf und die Farbe des Antrags 
völlig egal, Hauptsache, wir kommen zu einer sinn-
vollen Lösung.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Zu einer sinnvollen Lösung – da bin ich anderer 
Meinung als Kollege Alda – hätte auch beigetragen, 
wenn wir den Antrag in den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales überwiesen hätten, 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

weil ich glaube, dass dieser Prozess nicht nur in der 
Gesellschaft, sondern als Spiegelbild auch im Par-
lament und in den Ausschüssen wichtig ist. Wir sind 
jetzt an einer Stelle – die Anhörung vom 
18. November hat das gezeigt –, wo wir schneller zu 
Lösungen kommen, weil es jedem viel deutlicher 

geworden ist, wie wichtig das ist. Teilhabe an der 
Gesellschaft, egal, ob gehörlos, hörend oder taub-
blind, ist eine Selbstverständlichkeit. Das stammt 
aus unserem Selbstverständnis. Da müssen wir 
nicht immer auf die UN-Behindertenrechtskon-
vention zurückgreifen. Ich glaube, das ist ein inzwi-
schen von allen Menschen gelebtes Selbstver-
ständnis. Zumindest weiß ich das von allen Fachpo-
litikern hier. 

Es wäre also sehr sinnvoll, wenn wir zu einem Er-
gebnis kämen. Von der heutigen Abstimmung ab-
gesehen, hoffe ich, dass wir diesen Weg, selbst 
wenn wir heute über den Antrag abstimmen und er 
damit aus dem parlamentarischen Bereich heraus 
ist, gemeinsam und lösungsorientiert gehen und 
nicht, um politische Geländegewinne für einzelne 
Fraktionen zu erzielen. 

Ein Lösungsweg – das skizziert der Entschlie-
ßungsantrag von Rot-Grün, ist aber auch im Antrag 
der CDU zu finden – ist, dass wir mehr Ausbildung 
brauchen. Dafür müssen wir einen Hochschul-
standort finden. Wir müssen aber auch – das 
kommt in beiden Anträgen zu kurz; trotzdem wer-
den wir diesen zustimmen – alle technischen Hilfs-
mittel, die wir heutzutage haben, dafür nutzen. Au-
dio- und Videoübertragung sind gerade in diesem 
Bereich extrem wertvoll, müssen wir unbedingt mit 
bedenken. Ich glaube, dass wir gemeinsam zu einer 
sehr guten Lösung kommen können, aber dafür 
müssen wir uns zusammensetzen. Deshalb bringen 
wir auch keinen eigenen Antrag ein. 

Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam etwas 
erreichen könnten. Es geht hier – das möchte ich 
noch einmal betonen – nicht um politische Gelän-
degewinne Einzelner, sondern wir möchten eine 
Lösung finden, die allen bei der Teilhabe an der 
Gesellschaft hilft. Ich glaube, dass wir das zusam-
men schaffen können. Ich möchte hier keine neuen 
Gräben aufreißen. Das ist es nicht wert. Es ist mit 
einem Haushaltstitel ein kleiner Anfang gemacht 
worden. Das müssen wir erweitern. In diesem Sinne 
hoffe ich, dass wir einen gemeinsamen Antrag erar-
beiten können, nachdem wir das hier heute so oder 
so erledigt haben. – Danke schön. 

(Beifall von den PIRATEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Sommer. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt Herr Minister Schmeltzer. 

Rainer Schmeltzer, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: : Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Eines zeigt die Debatte ganz deut-
lich: Alle hier im Parlament vertretenen Fraktionen 
sind sich darin einig, dass gehörlose Menschen mit 
Gebärdensprachdolmetschern unterstützt werden 
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müssen. Ich sage ganz deutlich: Das ist auch gut 
so.  

Es hat die Arbeit dieses Hauses in der Vergangen-
heit stets ausgezeichnet, behindertenpolitische Ent-
scheidungen über die Parteigrenzen hinweg im 
Konsens zu treffen. Mir persönlich liegt sehr am 
Herzen, dass das auch so bleibt. 

Grundsätzlich gilt – Herr Kollege Sommer, ich wer-
de sie doch bemühen –: Um die Hilfe der UN-
Behindertenrechtskonvention zu erreichen, müssen 
alle hörgeschädigten Menschen die Möglichkeit ha-
ben, Kommunikationshilfen, unter anderem die Ge-
bärdensprache, in Anspruch zu nehmen. Das gilt 
auch für schwerhörige, für ertaubte und taubblinde 
Menschen. Sie beherrschen die deutsche Gebär-
densprache oft nicht und benötigen deshalb ganz 
andere Kommunikationshilfen. Es käme einer Dis-
kriminierung gleich, würden wir ihre Belange nicht 
berücksichtigen.  

(Beifall von Inge Howe [SPD]) 

Allerdings greift der Antrag der CDU-Fraktion aus 
Sicht der Landesregierung an dieser Stelle eindeu-
tig zu kurz. Es geht für uns darum, alle Personen-
gruppen mit Hörschädigungen zu unterstützen, 
schwerhörige, spätertaubte, gehörlose, hör- und 
sehbehinderte und natürlich die vielfach schon er-
wähnten taubblinden Menschen. Meines Erachtens 
haben die Koalitionsfraktionen diese Personen-
gruppen und diese Erweiterung richtigerweise mit in 
den Antrag aufgenommen.  

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
hat die Lebenslage hörgeschädigter und taubblinder 
Menschen in Nordrhein-Westfalen 2013 wissen-
schaftlich untersuchen lassen. Die Studie ist bereits 
angesprochen worden.  

Diese Studie, die auch im Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landtags vorgestellt 
wurde, weist darauf hin, dass es in Nordrhein-
Westfalen zu wenig Kommunikationshelfer gibt. 
Dies führt – so führt der Gutachter aus – vielfach zu 
Wartezeiten, um alltägliche Termine bei Ärzten, 
Therapeuten, Behörden, Gerichten und vieles Wei-
tere mehr wahrnehmen zu können. Das wiederum 
schränkt Teilhabemöglichkeiten deutlich ein. 

Da es in Nordrhein-Westfalen bisher keine Studien-
gänge oder andere Angebote zur Qualifizierung von 
Kommunikationshelfern gibt, haben wir bereits, Herr 
Kollege Alda, Gespräche mit den Verbänden der 
Menschen mit Behinderungen geführt, um die An-
gebots- und Bedarfslage auszuloten.  

Nach diesen Gesprächen scheinen Ausbildungska-
pazitäten sowie Fort- und Weiterbildungsangebote 
vor allem erforderlich für Gebärdensprachdozentin-
nen und -dozenten, für Gebärdensprachdolmet-
scherinnen und -dolmetscher, für Schriftdolmetsche-
rinnen und -dolmetscher sowie für Taubblindenas-
sistentinnen und Taubblindenassistenten.  

Wir werden weiter in enger Abstimmung mit den zu-
ständigen Ressorts, insbesondere mit dem Wissen-
schaftsministerium, prüfen, in welchem Rahmen 
entsprechende Bildungsangebote aufgebaut wer-
den können – und ich sage bewusst dazu –, aufge-
baut werden müssen.  

Die Verbände, meine Damen und Herren, der Men-
schen mit Behinderungen und die Verbände der 
Anbieter von Kommunikationshilfen werden selbst-
verständlich weiterhin in den Diskussionsprozess 
eingebunden. Der vorliegende Entschließungsan-
trag geht deutlich über den Antrag der CDU hinaus 
und geht somit in die richtige Richtung für alle be-
troffenen Menschen. 

Ich bin mir sicher, dass der Prüfauftrag, der hier 
formuliert ist, von allen zuständigen Ressorts der 
Landesregierung entsprechend bearbeitet wird. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Minister, bleiben Sie direkt am Red-
nerpult stehen. Vielleicht haben Sie das optische 
Signal nicht wahrgenommen, dass es die Anmel-
dung einer Kurzintervention von Frau Middendorf 
gibt, der ich jetzt das Mikrofon freischalte.  

Claudia Middendorf (CDU): Sehr geehrter Herr 
Minister, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen! 
Wie es die Landesregierung so gerne macht: Es ist 
eine Schönwetterrede. Aber für uns, die CDU-
Fraktion, gilt – das sind auch meine Fragen –: Wann 
wollen Sie die Betroffenen endlich mit einbeziehen? 
Wie wollen Sie diese Personengruppe im nächsten 
Haushalt letztlich bedienen? – Danke. 

(Beifall von der CDU) 

Rainer Schmeltzer, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Frau Kollegin Middendorf, bei all dem 
schönen Sonnenschein, den Sie aus meiner Rede 
herausgehört haben, haben Sie in dem Regen, in 
dem Sie stehen, meinen Worten anscheinend nicht 
folgen können.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Denn ich habe bereits ausgeführt, dass die Perso-
nengruppen seit dem genannten Bericht des Gut-
achters involviert sind, dass wir im ständigen Aus-
tausch stehen, dass wir im Austausch mit den Res-
sorts stehen und dass wir im weiteren Verfahren mit 
diesen Personengruppen, wie gewohnt, natürlich 
weiter kommunizieren. Ohne deren Meinung kön-
nen wir keine Schritte einleiten. Das ist uns sehr 
bewusst. Deswegen haben wir das getan und tun 
wir das auch weiterhin.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 
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Präsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Minis-
ter. – Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liegen nicht vor. Damit schließe ich 
die Debatte.  

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den An-
trag der Fraktion der CDU Drucksache 16/10304. 
Die antragstellende Fraktion der CDU hat direkte 
Abstimmung beantragt. Diese führen wir jetzt durch. 
Wer dem Inhalt des Antrags zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion und die Fraktion 
der Piraten. Wer stimmt dagegen? – Die SPD-
Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. Enthält sich 
jemand? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der An-
trag Drucksache 16/10304 mit dem genannten 
Stimmergebnis abgelehnt.  

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 16/10367. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung erteilen möchte, 
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind 
die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Piraten. Wer stimmt dagegen? – Die Fraktionen von 
CDU und FDP. Möchte sich jemand enthalten? – 
Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestell-
ten Abstimmungsergebnis der Entschließungsan-
trag Drucksache 16/10367 angenommen worden.  

Der Vollständigkeit halber will ich hinzufügen, dass 
der fraktionslose Abgeordnete Schwerd an der Ab-
stimmung nicht teilgenommen hat.  

Ich rufe auf 

11 Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhält-
nisse der Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im 
Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9520 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 16/10311 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat 
Herr Kollege Wolf von der SPD-Fraktion das Wort.  

(Unruhe) 

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Im Mittelpunkt unserer heutigen 
Debatte steht die Ausgestaltung der Justiz in unse-
rem Land. Wir reden heute über die dritte Gewalt in 
unserem Staat. Wir berühren dabei Fragen des 
Staatsrechts und auch des Rechtsstaatsprinzips. 

Ich glaube, wir alle sollten deswegen gemeinsam 
eine sehr sachliche Debatte führen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregie-
rung bietet dazu eine sehr gute Grundlage. Bereits 
die Erarbeitung des Gesetzes hat ein sehr hohes 
Maß an Verantwortungsbewusstsein gezeigt, von 
den ersten Eckpunkten bis zum Referentenentwurf, 
in die bereits viele Verbände eingebunden waren.  

Alle Beteiligte haben dieses sehr gut moderierte 
Verfahren ausdrücklich gelobt; das will ich an dieser 
Stelle wiederholen.  

Aber auch die – ich will es so ausdrücken – fachlich 
anspruchsvolle Debatte, die wir im Rechtsaus-
schuss hierzu geführt haben, war, glaube ich, ein 
Zeichen dafür, dass wir hier gemeinsam behutsam 
diese Aussprache führen wollen.  

Wir haben beim Diskurs sozusagen mit dem Florett 
gefochten und nicht mit dem Säbel, Herr Kollege 
Wedel. Ich glaube, die zahlreichen Sachverständi-
gen – darunter waren sehr renommierte Namen – 
haben ihren Beitrag dazu geleistet.  

Worum geht es? – Es geht um mehr Mitbestim-
mung, es geht um mehr Demokratie, und es geht 
um mehr Eigenverantwortung für die Justiz in unse-
rem Land – aber ohne dass wir, dass die Politik die 
Justiz dabei alleine lassen. Wir stehen auch künftig 
an der Seite der Richterinnen und Richter. Wir ma-
chen den Rücken für politische Debatten breit. Wir 
machen den Rücken breit und wehren uns gegen-
über dem politischen Klein-Klein. Damit schützen 
wir die Unabhängigkeit der Justiz. Wir wahren und 
stärken damit den Kern der dritten Gewalt.  

Aber was haben wir Bürgerinnen und Bürger da-
von? – Wir verlassen uns auf die Gerichte. Wir wol-
len einen effektiven Rechtsschutz. Dazu bedarf es 
motivierter und auch hochqualifizierter Juristinnen 
und Juristen. Der vorliegende Gesetzentwurf trägt 
dazu bei.  

Zentrale Themen waren die Fragen der Mitbestim-
mung, der Ausgestaltung und der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, etwa durch unterhälftige Teilzeit, 
wenn die Erziehung von Kindern oder die Pflege 
von Angehörigen es nötig macht.  

Unstrittig war, dass mehr Mitbestimmung auch im 
richterlichen Bereich mehr als überfällig war, wie es 
der ehemalige OLG-Präsident Johannes Riedel 
formulierte, etwa bei der Einstellung oder auch bei 
der Frage der Beförderung von Richterinnen und 
Richtern. 

Unterschiede gab es bei den Fragen: Welches 
Gremium soll denn eigentlich entscheiden? Braucht 
es eine qualifizierte Mehrheit, wenn gemeinsame 
Angelegenheiten beraten werden, um eben kleine-
ren Berufsgruppen in der Justiz eine Mitsprache auf 
Augenhöhe zu sichern? 


	Nordrhein-Westfalen Plenarprotokoll 16/97

